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A. ALLGEMEINER TEIL 
1. EINLEITUNG UND UMFANG 

 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen („ Bedingungen “) gelten für alle Ver-
träge, die zwischen Digram-Ing s.r.o. , 
mit Sitz in Ječná 1218/42, Řečkovice, 621 
00 Brno, Firmen-ID: 262 38 993, eingetra-
gen im Handelsregister des Landgerichts 
Brno unter der Aktennummer C 39060 
(„Digram-Ing“), und dem jeweiligen Kun-
den (nachfolgend „Kunde“) geschlossen 
werden ( Digram - Ing und der Kunde 
werden gemeinsam als „ Vertragspar-
teien “ bezeichnet; jede Partei einzeln 
auch als „ Vertragspartei “). 
 

1.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gelten unter anderem auch für alle 
vom Kunden aufgegebenen Bestellungen 
oder Verträge, die auf deren Grundlage 
zustande kommen, sowie für alle daraus 
entstehenden Beziehungen und für alle 
Angebote von Digram-Ing oder Verträge, 
die auf deren Grundlage zustande kom-
men, sowie für alle daraus entstehenden 
Beziehungen. 
 

1.3. Verträge zwischen den Vertragsparteien 
unterliegen den Bestimmungen des Ver-
trags und diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Abweichende Bestimmun-
gen im Vertrag haben Vorrang vor den 
entsprechenden Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ab-
weichende Bestimmungen in den spezi-
ellen Teilen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen haben Vorrang vor 
den Bestimmungen des allgemeinen 
Teils dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. 
 

1.4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen haben Vorrang vor den nicht zwin-
genden gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Anwendung von § 558 Abs. 2 Satz 2 des 
Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches 
Gesetzbuch („ BGB “), wonach Handels-
bräuche Vorrang vor nicht zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen haben, ist 
ausgeschlossen. 
 

1.5. Einkaufs-, Geschäfts- und sonstige Ge-
schäftsbedingungen, die nicht von Di-
gram-Ing genehmigt wurden, gelten 
nicht für zwischen den Vertragsparteien 
geschlossene Verträge, selbst soweit sie 
diesen Geschäftsbedingungen nicht wi-
dersprechen, es sei denn, Digram-Ing 

akzeptiert solche Geschäftsbedingungen 
der anderen Vertragspartei ausdrücklich 
schriftlich. 
 

2. ANGEBOT, VERTRAGSABSCHLUSS 
 

2.1. Die Angebote von Digram-Ing sind für 
den im Angebot angegebenen Zeitraum 
verbindlich. Ist dieser Zeitraum nicht aus-
drücklich angegeben, ist das Angebot 5 
(fünf) Tage ab dem Datum der Absen-
dung an den Kunden verbindlich. An Di-
gram-Ing gesendete Bestellungen und 
Angebote sind erst nach schriftlicher Be-
stätigung durch Digram-Ing verbindlich. 
 

2.2. Der Vertrag zwischen dem Kunden und 
Digram-Ing kommt durch die schriftliche 
Annahme der Kundenbestellung zu-
stande. Die Schriftform bleibt auch dann 
gewahrt, wenn der Vertrag per Fax oder 
elektronischer Kommunikation geschlos-
sen wird. 

 
2.3. Die Anwendung von § 1740 Abs. 3 und § 

1751 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, wonach ein Vertrag auch dann zu-
stande kommt, wenn keine vollständige 
Übereinstimmung der Willensverhält-
nisse der Vertragsparteien vorliegt, ist 
ausgeschlossen. Ferner ist die Anwen-
dung von § 1757 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ausgeschlossen. 
 

2.4. Informationen, die vor Annahme einer 
Bestellung im Rahmen ihrer Bearbeitung 
bereitgestellt werden, einschließlich Da-
ten zu Betriebsmerkmalen und anderen 
individuell ermittelten Daten, sind nur 
dann verbindlich, wenn sie im Vertrag 
ausdrücklich bestätigt werden. 

 
3. PREISE 

 
3.1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 

Mehrwertsteuer. Im Falle der Warenlie-
ferung (Teil B dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen) gilt die Lieferung 
als ab Werk (EXW Incoterms 2020). 
 

3.2. Die Preise für Lieferungen ins Ausland 
verstehen sich ohne Mehrwertsteuer 
(die vom Kunden gemäß den geltenden 
Gesetzen des jeweiligen Landes zu ent-
richten ist) sowie ohne Zollgebühren, 
Verpackung, Bearbeitung, Versicherung 
und Transport. Sofern im Vertrag nichts 
anderes vereinbart ist, gelten die jeweils 
gültigen Katalogpreise mit den 

angegebenen Konditionen oder die An-
gebotsbedingungen von Digram-Ing. 
 

3.3. Sollten zwischen Vertragsschluss und Lie-
ferung unvorhergesehene Kostensteige-
rungen bei Rohstoffen, Materialien oder 
Transportkosten oder die Einführung von 
Steuern oder Abgaben eintreten, ist Di-
gram-Ing berechtigt, die Preise entspre-
chend anzupassen, sofern der Kunde un-
verzüglich darüber informiert wird. Än-
dert der Kunde die Bestellung nach Ver-
tragsschluss, ist Digram-Ing berechtigt, 
den Preis um die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten zu erhöhen. 
 

3.4. Die Umrechnung der Preise von EUR in 
CZK erfolgt anhand des Tageskurses der 
Tschechischen Nationalbank, der für den 
vorhergehenden Geschäftstag gültig ist. 

 
4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 
4.1. Jede von Digram-Ing ausgestellte Rech-

nung ist innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum fällig. Erfolgt die Zahlung 
nicht innerhalb dieser Frist oder inner-
halb der vertraglich vereinbarten Frist, 
wird nach Ablauf weiterer 30 Tage eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,05 % des 
Rechnungsbetrags für jeden angefange-
nen Tag des Zahlungsverzugs fällig. Diese 
Vertragsstrafe ist vom Kunden an Di-
gram-Ing zu zahlen. Digram-Ing ist be-
rechtigt, Rechnungen elektronisch (an 
die vom Kunden verwendete E-Mail-Ad-
resse) zuzustellen. Die Zahlung der Ver-
tragsstrafe berührt nicht das Recht von 
Digram-Ing auf Schadensersatz. 
 

4.2. Zahlungen per Banküberweisung gelten 
erst dann als geleistet, wenn der Betrag 
dem Bankkonto von Digram-Ing gutge-
schrieben wurde. 
 

4.3. Digram-Ing ist berechtigt, auch nur eine 
Teilleistung des Vertragsgegenstands in 
Rechnung zu stellen, und der Auftragge-
ber ist verpflichtet, diese Rechnung bis 
zum Fälligkeitstermin zu begleichen. 
 

4.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Zah-
lung des Preises aus irgendeinem Grund 
zurückzuhalten. Der Kunde ist nicht be-
rechtigt, Forderungen gegen Digram-Ing 
ohne deren vorherige schriftliche Zu-
stimmung aufzurechnen. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens Digram-Ing s.r.o. 
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4.5. Digram-Ing akzeptiert Wechsel oder an-
dere als die zwischen den Parteien ver-
einbarten Leistungsformen nur nach vor-
heriger schriftlicher Zustimmung beider 
Vertragsparteien. 
 

4.6. Im Falle der Warenlieferung (Abschnitt B 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen) stellt Digram-Ing für jede Lieferung 
ein ordnungsgemäßes Steuerdokument 
und ein Übergabeprotokoll aus. Das 
Rechnungsstellungsrecht von Digram-Ing 
entsteht mit dem Tag der Warenüber-
gabe an den Kunden oder den ersten 
Spediteur bzw. mit dem Tag, an dem der 
Kunde zur Warenabnahme verpflichtet 
war. Wenn die Lieferung am Liefertermin 
nachweislich abgeschlossen ist und dies 
dem Kunden im Rahmen der „Mitteilung 
über die Lieferbereitschaft“ schriftlich 
mitgeteilt wird, können die Waren auf 
dieser Grundlage in Rechnung gestellt 
werden, auch wenn der Versand aus 
Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, 
nicht stattgefunden hat. 
 

4.7. Bei der Lieferung von Designleistungen 
(Abschnitt C dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen) entsteht das Rech-
nungsstellungsrecht für Digram-Ing mit 
dem Tag der Übergabe der Leistungen an 
den Auftraggeber (je nach Vereinbarung 
der Vertragsparteien, entweder in Pa-
pierform oder digital). Verzögert sich die 
Abnahme der Leistungen durch den Auf-
traggeber, kann der Preis auch dann in 
Rechnung gestellt werden, wenn die 
Leistungen noch nicht abgenommen 
wurden.  
 

5. BESCHWERDE 
 

5.1. Bei Entdeckung eines Mangels ist der 
Auftraggeber verpflichtet, Digram-Ing 
unverzüglich eine Mängelanzeige zu 
übermitteln, die insbesondere Folgendes 
enthält: (i) die Bezeichnung der bean-
standeten Ware oder Leistung, ( ii ) die 
beanstandete Menge im Falle von Wa-
ren, ( iii ) eine genaue Beschreibung des 
Mangels, die Umstände seines Auftre-
tens oder seiner Entdeckung, ( iv ) den 
Ort und das Datum der Entdeckung des 
Mangels, (v) die Nummer des Liefer-
scheins oder der Rechnung, auf die sich 
die beanstandete Ware bezieht („ Män-
gelanzeige “). 
 

5.2. Die Beschwerdemitteilung muss an die 
Adresse Digram-Ing gesendet werden. 
Das Beschwerdeverfahren gilt mit dem 

Datum der Zustellung der Beschwerde-
mitteilung an die Adresse Digram-Ing als 
eingeleitet. 
 

5.3. Der Kunde ist verpflichtet, Digram-Ing 
sämtliche Kosten, die Digram-Ing auf-
grund einer unberechtigten Beschwerde 
entstanden sind, vollständig zu erstat-
ten. 
 

6. SCHADENSERSATZ 
 

6.1. Digram-Ing haftet dem Kunden nur für 
tatsächliche Schäden, die durch eine 
schuldhafte Pflichtverletzung von Di-
gram-Ing verursacht wurden, nicht je-
doch für indirekte Schäden oder Ver-
luste, die aus einer Verletzung der ver-
traglichen Pflichten und dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen durch Di-
gram-Ing entstehen, wie beispielsweise 
Umsatzeinbußen, zusätzliche Produkti-
onskosten, Kapitalkosten, Verluste durch 
Produktionsunterbrechungen usw. 
 

6.2. Der Umfang der potenziellen Haftung 
von Digram-Ing für jegliche Schäden, 
gleich ob direkt oder indirekt, die dem 
Kunden aufgrund oder im Zusammen-
hang mit dem Vertrag entstehen, ist auf 
die Höhe der von der Vertragsversiche-
rungsgesellschaft Digram-Ing im Zusam-
menhang mit der Verletzung des zwi-
schen den Vertragsparteien geschlosse-
nen Vertrags gezahlten Versicherungs-
entschädigung beschränkt, jedoch 
höchstens: 
 
a) bis zu einem Betrag in Höhe von 5 % 

des vereinbarten Preises im Falle 
der Warenlieferung (Teil B dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen); 
 

b) bis zu einem Betrag in Höhe von 100 
% des vereinbarten Preises im Falle 
der Lieferung von Designleistungen 
(Teil C dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen). 
 

6.3. Digram-Ing haftet dem Kunden nicht für 
entgangenen Gewinn oder immaterielle 
Schäden. 
 

6.4. Digram-Ing übernimmt gegenüber keiner 
anderen Person als dem Auftraggeber 
eine Haftung im Zusammenhang mit der 
Vertragserfüllung. 
 

6.5. Der Kunde verzichtet auf das Recht auf 
Schadensersatz, der den gemäß Artikel 

6.2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vereinbarten Höchstbetrag über-
steigt. Die Bestimmungen dieses Artikels 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
berühren nicht die Haftung von Digram-
Ing, sofern die für Digram-Ing geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen eine solche 
Beschränkung des Schadensersatzes 
oder dessen Höhe nicht zulassen. 
 

7. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 
 

7.1. Digram-Ing verarbeitet als Verantwortli-
cher für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten die personenbezogenen Da-
ten des Kunden, die im Zusammenhang 
mit der Erfüllung des Kundenauftrags 
und dem entstandenen Vertragsverhält-
nis erhoben werden. Bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten orien-
tiert sich Digram-Ing an den Grundsätzen 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates („ 
DSGVO “) sowie an anderen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. 
 

7.2. Zweck der Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Kunden durch Di-
gram-Ing ist die Erfüllung des Vertrags-
verhältnisses und die Lieferung der vom 
Kunden bestellten Waren oder Dienst-
leistungen. Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitung ist die Erfüllung der ver-
traglichen Verpflichtungen im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 

7.3. Die personenbezogenen Daten des Kun-
den können von Digram-Ing an Dritte 
weitergegeben werden, die Digram-Ing 
bei der Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen durch die Erbringung 
bestimmter Dienstleistungen unterstüt-
zen. Digram-Ing übermittelt personenbe-
zogene Daten nur an solche Auftragsver-
arbeiter, die ein angemessenes Maß an 
Datensicherheit gewährleisten und diese 
personenbezogenen Daten ausschließ-
lich auf Grundlage eines Auftragsverar-
beitungsvertrags verarbeiten. 
 

7.4. Digram-Ing verarbeitet die personenbe-
zogenen Daten des Kunden für den Zeit-
raum, der für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen aus dem Ver-
tragsverhältnis und in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen gesetzlichen Fris-
ten erforderlich ist. 
 

7.5. Digram-Ing hat geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ergriffen, 
um ein ausreichendes Maß an Sicherheit 
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personenbezogener Daten zu gewähr-
leisten und unbefugten oder versehentli-
chen Zugriff auf personenbezogene Da-
ten, deren Veränderung, Zerstörung 
oder Verlust, deren unbefugte Weiter-
gabe und sonstige unbefugte Verarbei-
tung oder Missbrauch zu verhindern. 
 

7.6. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten hat der 
Kunde das Recht: (i) Auskunft über seine 
personenbezogenen Daten und deren 
Verarbeitung zu verlangen; ( ii ) unrich-
tige personenbezogene Daten zu berich-
tigen oder zu ergänzen; ( iii ) verarbeitete 
personenbezogene Daten zu löschen; ( iv 
) die Verarbeitung personenbezogener 
Daten einzuschränken; (v) die vom Kun-
den bereitgestellten personenbezoge-
nen Daten in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten; ( vi ) der Verarbeitung zu wider-
sprechen, wenn die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf dem berechtig-
ten Interesse von Digram-Ing beruht; und 
( vii ) eine Beschwerde bei der Aufsichts-
behörde für den Datenschutz einzu-
reichen. 
 

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN DES ALLGE-
MEINEN TEILS 
 

8.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und alle Verträge zwischen Digram-
Ing und dem Kunden unterliegen dem 
Recht der Tschechischen Republik, insbe-
sondere den einschlägigen Bestimmun-
gen des Bürgerlichen Gesetzbuches , un-
ter Ausschluss der Kollisionsnormen. Ge-
mäß Artikel 6 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (das so-
genannte Wiener Übereinkommen) ist 
die Anwendung des Übereinkommens 
als Ganzes ausgeschlossen. 
 

8.2. Die Parteien werden versuchen, alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag erge-
ben, gütlich und in gutem Glauben beizu-
legen. Sollte eine Streitigkeit nicht inner-
halb von 30 Tagen beigelegt werden kön-
nen , wird sie endgültig vom zuständigen 
tschechischen Gericht am Sitz von Di-
gram-Ing entschieden. 
 

8.3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags 
oder dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von einem zuständigen Ge-
richt oder einer anderen Behörde als of-
fensichtlich, ungültig oder nicht 

durchsetzbar befunden werden, gilt 
diese Bestimmung als aus dem Vertrag 
oder diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen gestrichen. Die übrigen Best-
immungen des Vertrags oder dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen blei-
ben gültig und wirksam, sofern davon 
ausgegangen werden kann, dass die Ver-
tragsparteien den Vertrag auch ohne 
diese Bestimmung geschlossen hätten, 
wenn sie die offensichtlich, ungültig oder 
nicht durchsetzbare Bestimmung recht-
zeitig erkannt hätten (separable Bestim-
mung). In diesem Fall verpflichten sich 
die Vertragsparteien , unverzüglich sol-
che Änderungen am Vertrag vorzuneh-
men, die das gleiche Ergebnis ermögli-
chen, oder, falls dies nicht möglich ist, 
ein Ergebnis, das dem mit der offensicht-
lich, ungültig oder nicht durchsetzbaren 
Bestimmung angestrebten Ergebnis so 
nahe wie möglich kommt. 
 

8.4. Digram-Ing behält sich das Recht vor, die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
ändern oder zu ergänzen. Diese Bestim-
mung berührt nicht die Rechte und 
Pflichten, die während der Gültigkeits-
dauer der vorherigen Fassung der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen entstan-
den sind. 
 

8.5. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen treten am 1.1.2026 in Kraft . 

 
B. SONDERTEIL – WARENLIEFERUNGEN 

9. UMFANG 
 

9.1. Sofern Gegenstand des Vertrags zwi-
schen Digram-Ing und dem Kunden die 
Lieferung von Waren oder ähnlichen Ge-
genständen (zusammenfassend als „ Wa-
ren “ bezeichnet) ist, werden die Rechte 
und Pflichten der Vertragsparteien zu-
sätzlich zu den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen durch diesen besonderen Teil 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
geregelt. 

 
10. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 

 
10.1. Die Warenlieferung erfolgt gemäß den 

vereinbarten Spezifikationen. Digram-
Ing behält sich das Recht vor, Waren in 
einer vom bestellten Zustand abwei-
chenden Ausführung oder Werkstattver-
sion zu liefern, sofern diese Änderungen 
die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Waren nicht beeinträchtigen. Anga-
ben zu Abmessungen, Gewicht usw. kön-
nen produktions- und 

technologiebedingten Abweichungen 
unterliegen. Mit der Annahme des Ange-
bots durch den Kunden in Form einer Be-
stellung gelten diese Änderungen als den 
ursprünglichen Spezifikationen vorrangig 
und werden hiermit genehmigt. 
 

11. LIEFERZEITEN 
 

11.1. Um die vereinbarten Liefertermine ein-
zuhalten, ist es erforderlich, dass der 
Kunde alle Dokumente fristgerecht lie-
fert, die notwendigen Genehmigungen 
einholt, die Planung abschließt, den Auf-
trag/Vertrag schriftlich unterzeichnet 
und gegebenenfalls weitere im Angebot 
genannte Verpflichtungen erfüllt. Die 
Leistungsfrist von Digram-Ing. verlängert 
sich entsprechend der Verzögerung sei-
tens des Kunden. 
 

11.2. Digram-Ing behält sich das Recht vor, den 
bestätigten Liefertermin zu ändern, falls 
Tatsachen oder Ereignisse eintreten, die 
Digram-Ing auch bei Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt nicht ändern oder ver-
hindern konnte und die eine erhebliche 
Änderung der Lieferbedingungen zur 
Folge haben, wie beispielsweise: Mobil-
machung, Krieg, Aufruhr, Naturkatastro-
phen oder ähnliche Ereignisse wie: 
Streik, Betriebsschließung, handels-, 
währungs- und politikbezogene Maßnah-
men, Naturereignisse, nicht verschul-
densbedingte Verzögerungen aufgrund 
von Verkehrsstörungen oder Unfällen, 
unvorhergesehene Probleme an Zollab-
fertigungsstellen und andere Ereignisse 
höherer Gewalt, auch wenn diese Ereig-
nisse in einem anderen Gebiet eintreten, 
aber Auswirkungen auf die Leistung von 
Digram-Ing haben. 
 

11.3. Wird der Versand und die Zustellung der 
Ware auf Wunsch des Kunden um mehr 
als einen Monat ab dem ursprünglichen 
Versanddatum verschoben, kann Di-
gram-Ing vom Kunden eine Zahlung für 
die Lagerung der Ware in Höhe von 0,5 % 
des Gesamtpreises der gelieferten Ware 
pro Woche verlangen, jedoch insgesamt 
nicht mehr als 10 %, es sei denn, Digram-
Ing kann nachweisen, dass höhere Kos-
ten entstanden sind. 
 

12. ÜBERTRAGUNG DES SCHADENSGEFAH-
RENS 
 

12.1. Die mit der Warenlieferung verbunde-
nen Kosten und Risiken werden wie folgt 
auf den Kunden übertragen: 
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a) Bei Anlieferung unmontierter oder 

installierter Ware im Werk von Di-
gram-Ing erfolgt die Übergabe zum 
Zeitpunkt der Abholbereitschaft, so-
fern nichts anderes vereinbart ist. 
Auf Wunsch und Kosten des Kunden 
stellt Digram-Ing eine Versicherung 
gegen klassische Transportrisiken 
bereit; 
 

b) bei Lieferung mit Montage oder In-
stallation der Ware am Tag der Ab-
nahme am Lieferort oder, falls ver-
einbart, nach dem Probelauf. 

 
12.2. Verzögert sich der Versand, die Mon-

tage, der Beginn der Montage oder In-
stallation, die Abnahme oder der Testbe-
trieb durch den Kunden oder kommt der 
Kunde mit der für die Übergabe erforder-
lichen Mitwirkung in Verzug, so geht die 
Gefahr der Beschädigung der Ware hier-
mit auf den Kunden über. 
 

13. Eigentum an Waren 
 

13.1. Der Kunde erwirbt das Eigentum an der 
Ware durch vollständige Bezahlung des 
Preises einschließlich aller Zinsen und 
Nebenkosten (Eigentumsvorbehalt). 
 

13.2. Bis zur vollständigen Bezahlung ist es 
dem Kunden nicht gestattet, die Ware 
ohne die Zustimmung von Digram-Ing zu 
verpfänden, weiterzuverkaufen, zu ver-
ändern oder anderweitig zu übertragen. 
 

13.3. Erteilt Digram-Ing vor Eigentumsüber-
gang an den Kunden die Zustimmung zur 
Verarbeitung, Verpfändung oder zum 
Weiterverkauf der Ware, so ist bei jedem 
Verkauf ein Eigentumsvorbehalt zu ver-
einbaren. Der Kunde tritt hiermit sämtli-
che Ansprüche und Forderungen gegen 
seinen Abnehmer bis zur Höhe des Wa-
renwerts an Digram-Ing ab. Digram-Ing 
nimmt die Abtretung an. 
 

13.4. Bis zur Eigentumsübertragung an den 
Kunden muss der Kunde einem autori-
sierten Vertreter von Digram-Ing jeder-
zeit während der Arbeitszeiten Zugang 
zu den Räumlichkeiten gewähren, in de-
nen seine Waren gelagert sind, und diese 
inspizieren lassen. Digram-Ing behält sich 
das Recht vor, die Waren zurückzufor-
dern (falls der Kunde die Zahlungsbedin-
gungen nicht einhält) und die Übergabe 
der Waren vorzubereiten. 
 

13.5. Werden die Waren verändert oder verar-
beitet, erwirbt Digram-Ing bis zur Über-
tragung des Eigentums an den Kunden 
ein Eigentumsrecht an dem fertigen oder 
neuen Gegenstand, das dem Marktpreis 
des fertigen oder neuen Gegenstands 
entspricht. 
 

13.6. Der Kunde hat kein Zurückbehaltungs-
recht an der Ware. Die Vertragsparteien 
schließen die Bestimmungen der §§ 1395 
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches aus. 
 

14. MONTAGE UND SERVICE 
 

14.1. Für die Montage und Installation gelten 
die folgenden Bedingungen, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde: 
14.1.1. Der Kunde ist verpflichtet, 

ordnungsgemäß und fristge-
recht auf eigene Kosten si-
cherzustellen: 

c) alle damit verbundenen Erd- und 
Bauarbeiten sowie das erforderliche 
Fach- und Hilfspersonal, Baumateria-
lien und Spezialwerkzeuge; 

d) Gegenstände und Werkzeuge, die für 
die Montage und Inbetriebnahme 
von Gütern benötigt werden, wie z. 
B. Gerüste, Hebezeuge und andere 
Ausrüstung, Kraftstoffe und Schmier-
stoffe; 

e) Anschluss von Strom und Druckluft 
(mind. 6 bar) gemäß den Anforde-
rungen von Digram-Ing sowie Was-
seranschluss am Installationsort ein-
schließlich Anschluss, Heizung und 
Beleuchtung; 

f) Für die Mitarbeiter von Digram-Ing 
ausreichend große, trockene und ab-
schließbare Räume sowie angemes-
sene Sanitäranlagen bereitzustellen; 

g) Am Montageort Arbeitsräume zur 
Lagerung von Maschinenteilen, Aus-
rüstung, Materialien, Werkzeugen 
usw. bereitstellen; 

h) Darüber hinaus verpflichtet sich der 
Kunde, sicherzustellen, dass das Ei-
gentum von Digram-Ing und das In-
stallationspersonal die gleichen 
Maßnahmen ergreifen, als wäre es 
ihr eigenes Eigentum ; 

i) Schutzkleidung und Schutzausrüs-
tung, falls dies aufgrund der außer-
gewöhnlichen Gegebenheiten am In-
stallationsort erforderlich ist. 
 

14.2. Vor Beginn der Installationsarbeiten hat 
der Auftraggeber alle notwendigen Un-
terlagen über die Lage der elektrischen 

Leitungen, Gasleitungen, Wasserleitun-
gen, Druckluftleitungen und alle anderen 
erforderlichen Dokumente sowie statisti-
sche Daten und die Zusammensetzung 
der Stahlfüllungen der Betonplatte be-
reitzustellen. 
 

14.3. Vor Beginn der Montage oder Installa-
tion müssen alle erforderlichen Ausrüs-
tungen, Gegenstände und Vorberei-
tungsarbeiten am Montage- oder Instal-
lationsort vorhanden sein und so abge-
schlossen sein, dass der Beginn, der Fort-
schritt oder der Abschluss der Montage 
oder Installation nicht gefährdet oder 
beeinträchtigt werden. Zufahrtswege 
und der Montage- oder Installationsort 
müssen eingeebnet und geräumt sein. 
 

14.4. Verzögert sich die Montage, Installation 
oder Inbetriebnahme der Ware ohne trif-
tigen Grund seitens Digram-Ing, trägt der 
Kunde die Kosten der verlängerten Mon-
tage- oder Installationszeit sowie die Rei-
sekosten des Montagepersonals von Di-
gram-Ing (Artikel 16.3 dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen). Digram-Ing 
informiert den Kunden wöchentlich un-
verzüglich über die Arbeitszeiten des 
Montageteams sowie über den Ab-
schluss der Montage, Installation oder 
Inbetriebnahme. 
 

14.5. Nach Abschluss der Arbeiten und Inbe-
triebnahme des Gebäudes/der Anlage 
wird ein Übergabeprotokoll zwischen Di-
gram-Ing und dem Kunden erstellt. 
 

15. TESTBETRIEB UND ÜBERGABE 
 

15.1. Sofern die Art der Warenlieferung dies 
erfordert, können die Vertragsparteien 
einen Funktionstest und einen anschlie-
ßenden Probebetrieb vereinbaren. 
 

15.2. Im Falle eines Funktionstests gilt Folgen-
des: 
a) Am vereinbarten Termin wird am 

von den Vertragsparteien im Ver-

trag festgelegten Lieferort eine 

Funktionsprüfung der Ware in An-

wesenheit der Vertragsparteien für 

einen Zeitraum von bis zu einem 

Tag durchgeführt; 

b) Nach Abschluss des Funktionstests 

wird ein „ Protokoll über den Funkti-

onstest und die Genehmigung der 

Arbeit (Ware) als zur Lieferung an 

den Hauptsitz des Kunden 
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(Auftraggebers)/zur Übergabe an 

den Probebetrieb geeignet “ er-

stellt; 

c) Werden während der Funktionsprü-

fung Mängel und unfertige Arbeiten 

festgestellt, die den Betrieb der 

Ware nicht beeinträchtigen, tragen 

die Vertragsparteien diese in den „ 

Funktionsprüfungsbericht “ ein, ein-

schließlich der Daten und des Ver-

fahrens zu ihrer Beseitigung. Die 

Ware wird übergeben und abge-

nommen, und die Mängel und un-

fertigen Arbeiten werden von Di-

gram-Ing innerhalb der in dem von 

Digram-Ing vorgeschlagenen und 

einvernehmlich vereinbarten Zeit-

plan festgelegten Fristen beseitigt. 

d) Werden während der Funktionsprü-

fung Mängel und unvollständige Ar-

beiten festgestellt, die den Betrieb 

der Ware verhindern, tragen die 

Vertragsparteien diese einschließ-

lich ihrer Ursachen, des Verfahrens 

zu ihrer Beseitigung und des neuen 

Termins für die Funktionsprüfung in 

das „ Funktionsprüfungsprotokoll “ 

ein. Die Mängel und unvollständi-

gen Arbeiten sind von Digram-Ing 

innerhalb der von Digram-Ing vor-

geschlagenen und einvernehmlich 

festgelegten Fristen zu beheben. 

Die neue Funktionsprüfung findet 

nach Beseitigung der Mängel und 

zum vereinbarten Termin statt. 

e) Nach Abschluss des Funktionstests 

werden die Waren auf Grundlage 

des Funktionstestberichts als zur 

Lieferung an den Kunden freigege-

ben und Digram -Ing ist berechtigt, 

eine Rechnung über den Betrag aus-

zustellen, der mit dem ordnungsge-

mäßen Abschluss des Funktions-

tests der Waren verbunden ist, und 

der Probebetrieb der Waren be-

ginnt. 

f) Sollte die verpflichtete Vertragspar-

tei die Voraussetzungen für die 

Durchführung der Funktionsprü-

fung am vereinbarten Lieferort und 

innerhalb der vereinbarten Frist 

nicht gewährleisten, fertigen die 

Vertragsparteien hierzu ein Proto-

koll an und vereinbaren das weitere 

Vorgehen. Der Liefertermin der 

Ware verlängert sich um diesen 

Zeitraum. 

 

15.3. Im Falle eines Testlaufs gilt Folgendes: 
a) Nach Abschluss des Funktionstests 

wird das Produkt an den Kunden 
(Auftraggeber) geliefert/der Probe-
betrieb beginnt. Der Probebetrieb 
dient dem Nachweis der Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit der Ware 
gemäß der technischen Spezifika-
tion; 

b) Die Dauer des Probebetriebs wird 
durch Vereinbarung der Vertragspar-
teien festgelegt und gemäß Artikel 
15.2 Buchstabe b) dieser Bedingun-
gen im Protokoll vermerkt; 

c) Sollten die Waren die in der techni-
schen Spezifikation festgelegten 
Funktionalitäts- und Zuverlässig-
keitsanforderungen nicht erfüllen 
(insbesondere wenn die spezifizierte 
Produktionskapazität nicht erreicht 
wird oder die Produkte die definier-
ten Qualitätsstandards nicht erfül-
len), verpflichtet sich Digram-Ing, 
Korrekturen gemäß einem gemein-
sam vereinbarten Zeitplan vorzuneh-
men. Unmittelbar nach der Korrek-
tur wird ein neuer Testlauf gestartet. 

d) Nach Abschluss des Probebetriebs 
wird ein Protokoll über die Übergabe 
und Annahme der Waren erstellt. 
 

15.4. Im Falle der Übergabe/des Empfangs von 
Waren gilt Folgendes: 
a) Nach Abschluss des Probebetriebs 

wird ein Protokoll über die Über-
gabe/Abnahme der Ware erstellt 
und die Garantiezeit beginnt. 

b) Verweigert der Auftraggeber ohne 
Angabe von Gründen die Unterzeich-
nung des Übergabe-/Abnahmepro-
tokolls, so gelten die Waren unge-
achtet des Fehlens eines Übergabe-
protokolls als ordnungsgemäß gelie-
fert und übergeben am Tag ihrer ord-
nungsgemäßen Fertigstellung. 

Der Kunde erkennt an, dass die Ware ord-
nungsgemäß hergestellt wurde, auch 
wenn Digram-Ing bei der tatsächlichen 
Umsetzung der Ware aus objektiven 
Gründen, die sich aus der Natur der Ware 
als einzigartiges technisches Gerät oder 
aus den Besonderheiten des Lieferorts 
und der verwendeten Materialien und 
Produkte ergeben, geringfügig von der 
Spezifikation der Ware und der Dokumen-
tation für die Ausführung der Ware ab-
weicht, vorausgesetzt, dass die Effizienz 
und Effektivität der Verwendung der Aus-
rüstung, die Teil der von Digram-Ing an 
den Kunden gelieferten Ware ist, erhalten 

bleibt. 
 

16. ÜBERARBEITUNG 
 

16.1. Jegliche Änderung bereits vereinbarter 
und abgenommener Teilarbeiten oder 
anderer erforderlicher Aufgaben wird zu-
sätzlich zum vereinbarten Vertragspreis 
in Rechnung gestellt. 
 

16.2. Die oben genannten Aufgaben werden 
im Dokument „ Zusätzliche Arbeitsliste “ 
festgehalten . 
 

16.3. Wird der Preis für einzelne Zusatzarbei-
ten nicht im Voraus festgelegt, stellt Di-
gram-Ing dem Kunden die durch die 
Durchführung der Zusatzarbeiten ent-
standenen Kosten wie folgt in Rechnung: 

 
a) Die Material- und Unterauftragskosten 

(dokumentiert durch einen Liefer-
schein oder eine Rechnung) erhöhten 
sich um 30 % der zusätzlichen Budget-
kosten; 

b) sonstige Kosten (Reise, Verpflegung, 
Transport – Pkw 10 CZK/km, Lieferwa-
gen 15 CZK/km); 

c) Geleistete Arbeitsstunden in Mann-
stunden: CZK 1.500 ohne MwSt. 
 

17. GARANTIE UND REKLAMATIONEN 
 

17.1. Digram-Ing gewährt eine Qualitätsgaran-
tie für einen Zeitraum von (12) zwölf 
Monaten ab dem Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs, mit Ausnahme von Ge-
brauchtwaren, für die keine Garantie ge-
währt wird. 
 

17.2. Die Gewährleistung gilt nicht für: (i) of-
fensichtliche oder versteckte Mängel, die 
der Kunde nicht unverzüglich nach Über-
nahme und Inbetriebnahme der Ware 
geltend gemacht hat; ( ii ) Mängel, die 
nach Übergang der Gefahr des zufälligen 
Untergangs der Ware entstanden sind; ( 
iii ) Mängel, die durch äußere, von Di-
gram-Ing nicht zu vertretende Ereignisse 
verursacht wurden und nicht abwende-
bar waren; ( iv ) Mängel, die durch un-
sachgemäße oder gegen die Gebrauchs-
anweisung, die Bedienungsanleitung 
oder die Dokumentation verstoßende 
Behandlung der Ware entstanden sind; 
(v) Mängel, die durch unsachgemäße La-
gerung der Ware entstanden sind; ( vi ) 
Mängel, die durch Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Wartungs- und Ein-
stellintervalle entstanden sind; ( vii ) nor-
male Abnutzung; oder ( viii ) wenn der 
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Kunde die Ware verändert oder bearbei-
tet und der Mangel bereits vor dieser 
Veränderung oder Bearbeitung erkenn-
bar war. 
 

17.3. Mengenabweichungen gelten als Liefer-
mängel, wenn die tatsächlich gelieferte 
Warenmenge nicht der in den Begleitdo-
kumenten angegebenen Menge ent-
spricht. Um festzustellen, ob die gelie-
ferte Ware Mengenabweichungen auf-
weist, hat der Kunde die Ware unverzüg-
lich nach Erhalt zu prüfen. Festgestellte 
Mängel (Mengen- oder Sortimentsab-
weichungen) sind auf dem Lieferschein 
oder, im Falle der Selbstabholung, im 
Beisein eines Vertreters des Transport-
unternehmens zu vermerken. Diese Do-
kumente sind Voraussetzung für die ord-
nungsgemäße Geltendmachung einer 
Mängelrüge und Bestandteil der Rekla-
mationsanzeige. Ohne diese Dokumente 
kann die Reklamation nicht eingereicht 
werden und der Anspruch des Kunden 
wird abgewiesen. Sofern in diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nichts 
anderes bestimmt ist, hat der Kunde eine 
Mängelrüge spätestens 7 (sieben) Tage 
nach Warenerhalt zu erheben, andern-
falls erlischt der Anspruch auf Schadens-
ersatz. Bei Selbstabholung der Ware hat 
der Kunde eine Mängelrüge spätestens 
bei Abholung der Ware zu erheben. Bei 
einer berechtigten Rüge eines „quantita-
tiven Mangels“ hat der Kunde Anspruch 
auf Nachlieferung der fehlenden Ware 
oder auf Minderung des Kaufpreises. Der 
Kunde ist verpflichtet, Digram-Ing eine 
Frist von 30 Tagen einzuräumen und die 
notwendige Mitwirkung für die Nacher-
füllung zu leisten. 
 

17.4. Zur Feststellung von Qualitätsmängeln 
ist maßgeblich, ob die Ware die im Ver-
trag und diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen vereinbarten Eigenschaf-
ten aufweist, d. h. ob sie den im Vertrag 
oder in den gültigen technischen Daten-
blättern des Herstellers für die einzelnen 
Artikel festgelegten Normen und techni-
schen Parametern entspricht. Der Kunde 
hat Qualitätsmängel unverzüglich nach 
deren Entdeckung oder nach dem Zeit-
punkt, zu dem er sie bei Anwendung der 
üblichen Sorgfalt hätte entdecken kön-
nen und müssen, spätestens jedoch bis 
zum Ablauf der vereinbarten Gewähr-
leistungsfrist, geltend zu machen. Weist 
die gelieferte Ware bei Empfang offen-
sichtliche Qualitätsmängel auf, ist der 
Kunde verpflichtet, dies auf dem 

Lieferschein zu vermerken oder, im Falle 
der persönlichen Abholung der Ware, 
dies im Beisein eines Vertreters des 
Transportunternehmens zu dokumentie-
ren. Digram-Ing ist verpflichtet, dem 
Kunden spätestens 60 Tage nach Eingang 
der Reklamation mitzuteilen, ob die Re-
klamation angenommen oder aus wel-
chen Gründen sie abgelehnt wird. Zur 
Entscheidung über die Reklamation ist 
Digram-Ing berechtigt, die beanstandete 
Ware selbst zu prüfen oder durch einen 
Bevollmächtigten prüfen zu lassen. In der 
Stellungnahme zur Reklamation gibt Di-
gram-Ing an, ob die beanstandete Ware 
zurückgefordert oder deren Entsorgung 
akzeptiert wird. Ist eine fachliche Begut-
achtung der Reklamation erforderlich (z. 
B. durch ein staatliches Prüflabor oder 
den Hersteller), verlängert sich die Frist 
zur Stellungnahme um 60 (sechzig) Tage 
oder um einen längeren Zeitraum, falls 
dies für den Erhalt des Gutachtens not-
wendig ist. Bei einer berechtigten Rekla-
mation eines behebbaren Mangels ist Di-
gram-Ing verpflichtet, den Mangel inner-
halb von 30 (dreißig) Tagen nach Eingang 
der Reklamation auf eigene Kosten zu 
beheben. Bei  nicht behebba-
ren Mängeln, die die Nutzung der Ware 
verhindern, wird Digram-Ing die Ansprü-
che des Kunden nach eigenem Ermessen 
auf eine der folgenden Arten erfüllen : 
a) Durch den Austausch mangelhafter 

Ware gegen einwandfreie Ware. 
Der Kunde ist verpflichtet, Digram-
Ing die notwendige Zeit und Mitwir-
kung für die Nacherfüllung zu ge-
währen; 

b) Ein angemessener Rabatt auf den 
Kaufpreis. 
 

17.5. Bei einer berechtigten Reklamation über 
Mängel, die zwar nicht behoben werden 
können, die Nutzung der Ware aber nicht 
beeinträchtigen, gewährt Digram-Ing 
dem Kunden einen Preisnachlass in Höhe 
des beanstandeten Mangels. Die Art des 
Mangels und die Höhe des Preisnachlas-
ses werden von Digram-Ing festgelegt. 
 

17.6. Waren, die Gegenstand einer Reklama-
tion sind, dürfen vom Kunden (Besteller) 
nur mit schriftlicher Genehmigung von 
Digram-Ing an Digram-Ing gesendet wer-
den. 
 

17.7. Die Qualitätsgarantie sowie alle anderen 
Rechte, die sich aus mangelhafter Leis-
tung ergeben, stehen ausschließlich dem 
Kunden zu und dürfen ohne die 

schriftliche Zustimmung von Digram-Ing 
nicht an Dritte übertragen oder abgetre-
ten werden. 
 

18. GEISTIGES EIGENTUM / VERTRAULICH-
KEIT / DATENSCHUTZ / SONSTIGE VER-
EINBARUNGEN 

18.1. Wenn Digram-Ing geistige Eigentums-
rechte zum Zwecke der Vertragserfül-
lung bereitstellt oder nutzt, ist Digram-
Ing dafür verantwortlich, dass diese geis-
tigen Eigentumsrechte in keiner Weise 
die Rechte Dritter beeinträchtigen. 
 

18.2. Digram-Ing behält sich das Eigentum und 
Urheberrecht an Zeichnungen und ande-
ren Dokumenten vor; diese dürfen vom 
Kunden ohne die ausdrückliche schriftli-
che Genehmigung von Digram-Ing nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Techni-
sche und kaufmännische Dokumentatio-
nen, Produktdesign und damit verbun-
dene Kosten können sich aufgrund neuer 
Erfahrungen und technologischer Ver-
besserungen ändern. 
 

18.3. Wir behalten uns das Recht vor, das De-
sign aufgrund weiterer technischer und 
technologischer Entwicklungen zu än-
dern. Angaben zu Abmessungen, Ge-
wicht usw. können produktions- und 
technologiebedingten Abweichungen 
unterliegen. 
 

18.4. Wird dem Kunden im Rahmen dieses 
Vertrags ein Gegenstand geistigen Eigen-
tums geliefert, räumt Digram-Ing dem 
Kunden das Recht ein, diesen Gegen-
stand, insbesondere ein urheberrecht-
lich geschütztes Werk im Sinne des Urhe-
berrechtsgesetzes, sowie alle damit ver-
bundenen Rechte an geistigem Eigentum 
zu nutzen („ Lizenz “). Die Lizenz wird (i) 
unentgeltlich, ( ii ) für die Dauer des Ur-
heberrechts, ( iii ) weltweit, ( iv ) für jede 
Art der nichtkommerziellen Nutzung und 
(v) in unbegrenztem Umfang gewährt. 
 

18.5. Falls die Leistungserbringung die Nut-
zung eines urheberrechtlich geschützten 
Werkes erfordert, an dem Digram-Ing 
keine Rechte ausüben darf, verpflichtet 
sich Digram-Ing, die erforderlichen 
Rechte von berechtigten Dritten einzu-
holen, einschließlich des Rechts zur Ertei-
lung einer Unterlizenz und zur Übertra-
gung einer Lizenz an diesen urheber-
rechtlich geschützten Werken. In diesem 
Fall räumt Digram-Ing dem Auftraggeber 
eine Unterlizenz an diesen urheberrecht-
lich geschützten Werken Dritter im 
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gleichen Umfang und unter den gleichen 
Bedingungen ein, unter denen Digram-
Ing die (Unter-)Lizenz von den Dritten er-
halten hat. 

18.6. Alle Informationen technischer und ver-
traglicher Natur sind vertraulich. 

 
C. SONDERTEIL – DIENSTLEISTUNGEN 

19. UMFANG 
 

19.1. Sofern Gegenstand des Vertrags zwi-
schen Digram-Ing und dem Auftraggeber 
die Erstellung/Entwicklung einer stati-
schen Bewertung, einer Tragwerkspla-
nung oder einer ähnlichen Leistung (zu-
sammenfassend als „ Planungstätigkeit “ 
bezeichnet) ist, werden die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien zusätzlich 
zu den allgemeinen Bestimmungen die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
durch diesen speziellen Teil der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 

20. Rechte und Pflichten 
 

20.1. Digram-Ing verpflichtet sich, die Arbei-
ten, deren Gegenstand die Konstrukti-
onstätigkeit ist, gemäß dem abgeschlos-
senen Vertrag mit angemessener Sorg-
falt und in der gebotenen technischen 
Qualität auszuführen und sie dem Auf-
traggeber in der vereinbarten Form und 
Menge zu liefern. 
 

21. ZUSAMMENARBEIT 
 

21.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Di-
gram-Ing die notwendige Unterstützung 
bei der Bereitstellung der Dokumente zu 
gewähren und an Koordinierungstreffen 
oder Beratungen mit Digram-Ing teilzu-
nehmen. Die Leistungsfrist von Digram-
Ing verlängert sich entsprechend um die 
Dauer der Verzögerung des Auftragge-
bers bei der Erfüllung dieser Verpflich-
tung. 
 

22. Substanz und Überarbeitung 
 

22.1. Der Auftraggeber ist für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der für die Auf-
tragserteilung eingereichten Unterlagen 
verantwortlich. Digram-Ing haftet nicht 
für Mängel im Auftrag, die durch die Ver-
wendung der vom Auftraggeber bereit-
gestellten Unterlagen entstanden sind. 
 

22.2. Sollte Digram-Ing aufgrund mangelnder 
Kooperation seitens des Kunden oder an-
derer Umstände (z. B. aufgrund von Feh-
lern in den übermittelten Daten 

und/oder Dokumenten und der Notwen-
digkeit einer erneuten Überprüfung) zu-
sätzlicher Aufwand entstehen, erhöht 
sich der Preis um den Mehraufwand und 
die damit verbundenen Kosten. Jegliche 
Änderung bereits vereinbarter Teilleis-
tungen oder anderer erforderlicher Auf-
gaben wird zusätzlich zum vereinbarten 
Preis in Rechnung gestellt. 
 

22.3. Die oben genannten Aufgaben werden 
im Dokument „ Zusätzliche Arbeitsliste “ 
festgehalten . 
 

22.4. Wird der Preis für einzelne Zusatzarbei-
ten nicht im Voraus festgelegt, stellt Di-
gram-Ing dem Kunden die durch die 
Durchführung der Zusatzarbeiten ent-
standenen Kosten wie folgt in Rechnung: 

 
d) Geleistete Arbeitsstunden in Mann-

stunden: 1500,- CZK ohne MwSt.: 
 

23. BESCHWERDE 
 

23.1. Im Falle einer Beschwerde gelten zusätz-
lich zu den allgemeinen Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen auch Artikel 16 des Teils B dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, mit 
Ausnahme von Artikel 16.1. des Teils B 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. 

 
24. COPYRIGHT 

 
24.1. Falls im Zusammenhang mit der Ausfüh-

rung eines Vertrags, dessen Gegenstand 
eine Designleistung ist, ein urheber-
rechtlich geschütztes Werk gemäß Ge-
setz Nr. 121/2000 Slg., dem Urheber-
rechtsgesetz in seiner jeweils geltenden 
Fassung (nachfolgend „ Urheberrechts-
gesetz “ genannt), entsteht, an dem Di-
gram-Ing die Urheberrechte, insbeson-
dere die ausschließlichen Eigentums-
rechte gemäß §§ 12 ff. Urheberrechtsge-
setz, besitzt , handelt es sich um ein Auf-
tragswerk gemäß § 61 Urheberrechtsge-
setz. Zur Regelung der urheberrechtli-
chen Rechte und Pflichten räumt Di-
gram-Ing dem Auftraggeber die folgende 
Lizenz gemäß §§ 2358 ff. Bürgerliches 
Gesetzbuch ein. Die Vergütung für die 
Einräumung dieser Lizenz ist im Preis des 
Werkes enthalten: 
a. Digram-Ing gewährt dem Kunden 

eine nicht-exklusive Lizenz, sofern 
nichts anderes vereinbart ist; 

b. Der Kunde ist nicht berechtigt, die 
Lizenz ohne die schriftliche 

Zustimmung von Digram-Ing an 
Dritte zu übertragen; 
Unterlizenz “ genannt ) an Dritte 
nur dann weiterzugeben, wenn es 
sich um Personen handelt, die der 
einheitlichen Leitung des Auftrag-
gebers unterliegen. 
 

c. Digram-Ing erteilt diese Lizenz in 
folgendem Umfang: 

− Der territoriale Geltungsbereich 
der Lizenz ist nicht territorial 
beschränkt. 

− Der quantitative Umfang der Li-
zenz ist auf die für das Werk un-
ter Berücksichtigung der Art sei-
ner Nutzung übliche Menge be-
schränkt. 

− Die Lizenzdauer ist nicht be-
grenzt. 

 
 
 
 
 
 

In Brünn am: 1.1.2026 
 
 
 
__________________________ 
 für Digram-Ing 

 Daniel Nedbal, Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 


